
 

 

Bebauungsplan "Einzelhandelszentrum Leukbachtal"
i.d.F.  des  Satzungsbeschlusses   vom   13.08.2009
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Altablagerung "Saarburg,
Heckingstraße,
Reg.Nr. 235 05 118 - 0226"
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Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan Die Darstellung der Grenzen und die Bezeichnung

zeichenverordnung.

schaftskatasters  überein.  Die  Planungsunterlage
der Flurstücke stimmt mit dem Nachweis des Liegen-

entspricht  den  Anforderungen  des  § 1  der Plan-

Der Stadtbürgermeister

Die Öffentlichkeit wurde gem. § 3 Abs.1 BauGB im
Rahmen einer  öffentlichen  Auslegung des Planent-
wurfes frühzeitig über die Planung  öffentlich unter-
richtet.  Es wurde Gelegenheit zur Erörterung gegeben.
Datum und Ort der Auslegung des Planvorentwurfes

Der Stadtbürgermeister Der Stadtbürgermeister Der Stadtbürgermeister

Die in Betracht kommenden Behörden und sonstig-
en Träger öffentlicher Belange, die von der Planung

frühzeitig beteiligt.
berührt  werden,  wurden  gem.  § 4 Abs. 1  BauGB

nahmen    der   Behörden  und  sonstigen  Träger
öffentlicher   Belange   sowie  die  vorgebrachten
Anregungen   aus  der   Öffentlichkeit   in    seiner

Der   Stadtrat   hat   die   eingereichten   Stellung-

Abwägung durchgeführt und  den  Billigungs- und
Offenlegungsbeschluß gefasst.

Der Stadtbürgermeister

Dieser Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich

regungen während der Auslegungsfrist vorgebracht

der   Textfestsetzungen   hat   mit  der   Begründung

werden können. Die in Betracht kommenden Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher  Belange, die
von der Planung  berührt  werden,  wurden  gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB über  die  öffentliche  Auslegung
unterrichtet. Ihnen  wurde  erneut  Gelegenheit  zur
Stellungnahme gegeben.

zu  jedermanns Einsicht  öffentlich  ausgelegen. Ort

mit dem Hinweis ortsüblich bekanntgemacht, daß An-

Der Stadtbürgermeister Der Stadtbürgermeister Der Stadtbürgermeister

BESCHLOSSEN

den Bebauungsplan gem. §10 BauGB als Satzung

Die Begründung wurde gebilligt.

AUSFERTIGUNG
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichneri-

des  gesetzlich  vorgeschriebenen  Verfahrens  zur
Aufstellung des Bebauungsplanes werden bekundet.

schen  Inhalts dieses  Bebauungsplanes  mit   dem
Willen  des Gemeinderates   sowie  die  Einhaltung

Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses wird
angeordnet.

jedermann eingesehen werden kann.

Der  Satzungsbeschluß  über  den  Bebauungsplan

Abs. 3  BauGB  ortsüblich bekanntgemacht worden
mit   dem  Hinweis,   daß  der  Bebauungsplan  von

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan

IN KRAFT

In der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

§44 Abs. 3 und 4 BauGB hingewiesen worden.

ist ebenfalls hingewiesen worden.

ist  gemäß § 44 Abs. 5 BauGB  auf  mögliche  Ent-
schädigungsansprüche  und deren Erlöschen nach

Auf  die  möglichen  Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1
BauGB sowie  des § 24 Abs. 6  Gemeindeordnung

Der Stadtbürgermeister Der Stadtbürgermeister

gem.  §  3   Abs. 2   BauGB   auf   die  Dauer   eines
2.

3.
terungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466/479).

verordnung - BauNVO) i.d.F.  der  Bekanntmachung  vom  23. Januar 1990
(BGBl. I S. 132),   zuletzt  geändert   durch   Art.  3   des  Investitionserleich-

Verordnung   über  die  Ausarbeitung  der  Bauleitpläne  und  über  die  Dar-
stellung   des   Planinhaltes     (Planzeichenverordnung   1990 - PlanzV  90)

1. Baugesetzbuch  (BauGB)   in   der   Fassung   der   Bekanntmachung  vom

Verordnung  über  die  bauliche  Nutzung  der  Grundstücke  (Baunutzungs-

vom 18. Dezember 1990 (BGBL. I 1991 S. 58), sowie die Anlage zur PlanzV 90.
4. Landesbauordnung  für  Rheinland-Pfalz  (LBauO) vom 24. November 1998

5. Gemeindeordnung  für  Rheinland-Pfalz (GemO) i.d.F. vom 31. Januar 1994

6. Landesgesetz   zur  nachhaltigen  Entwicklung  von  Natur  und  Landschaft
(Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 28. September 2005 (GVBl. S. 387).

reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
7. Gesetz  zum  Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-

Immissionsschutzgesetz - BImSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung

8. Wassergesetz für Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG)  i.d.F. der
Bekanntmachung vom 22. Januar 2004 (GVBl. 2004 S. 54), zuletzt geändert

9. Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) i.d.F. vom 01. August 1977

23. September 2004  (BGBl. I S. 2414),  zuletzt  geändert  durch Art.  4 des

(GVBl. S. 358).
(GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artilel 8  des Gesetzes  vom  27.10.2009

(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes  vom  07.04.2009
(GVBl. S. 162).

durch Artikel 12 des Gesetzes vom 27.10.2009 (GVBl. S. 358).

(GVBl. S.273), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.07.2009 (GVBl. S. 280).

des Gesetzes vom 11.08.2009 (BGBl. I S. 2723).
vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert  durch Artikel 2

Saarburg, den 24.12.2009

wurden am 23.12.2009 ortsüblich bekanntgemacht.

Saarburg, den 24.12.2009

Ihnen wurde mit Schreiben vom 16.12.2009 Gelegen-
heit zur Stellungnahme bis 23.01.2010 gegeben.

Saarburg, den 25.01.2010

Sitzung am  25.02.2010  geprüft, die erforderliche

Saarburg, den 26.02.2010

Monats in der Zeit vom 11.03.2010  bis  13.04.2010

und Dauer der Auslegung  wurden  am  03.03.2010

Saarburg, den 14.04.2010

Saarburg, den 23.04.2010

Der    Stadtrat   Saarburg    hat    am    22.04.2010

Saarburg, den 23.04.2010 Saarburg, den 23.04.2010

vom    22.04.2010   ist  am   28.04.2010   gem. §10

Saarburg, den 29.04.2010 Saarburg, den 29.04.2010

s. Schreiben Vermessungs- und Katasteramt Trier
vom     16.12.2009       (Vorgang   VGV   Saarburg,
Az. 610-13/01

Geseztes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585).

Der   Stadtrat   Saarburg    hat  am 19.06.2008  gem.
§ 2   Abs. 1   BauGB   die   Aufstellung  des   Bebau-
ungsplanes  beschlossen.  Der Beschluß  wurde  am
23.12.2009  gem.  § 2 Abs. 1  BauGB  ortsüblich be-
kanntgemacht.

Der    Stadtrat     hat    die   im    Zuge   der   öffent-
lichen  Auslegung  eingereichten   Stellungnahmen
der   Behörden  und   sonstigen  Träger öffentlicher
Belange    sowie  die   vorgebrachten   Anregungen
aus   der   Öffentlichkeit   in   seiner   Sitzung     am
22.04.2010   geprüft,   die  erforderliche  Abwägung
durchgeführt  und das Abwägungsergebnis gebilligt.
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